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RS OGH 1975/2/18 5Ob286/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.02.1975

Norm

ABGB §662

Rechtssatz

Wirksamkeit der Aussetzung eines Vermächtnisses, wenn der Vermächtnisgeber selbst ( als Erbe ), auf Grund der

Ergebnisse einer Verlassenschaftsabhandlung auf die vermachte Sache bereits einen erbrechtlichen Anspruch hat (

Weiß in Klang 2.
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